
ANLAGF 3 

!?~ß!!JE.9:-EDß-~d:_l. 
Al}ß;~!!_l~in,§_yor~cf?.rifj;en~ des._J?~E9:!2:lirtß§:Q~an:es 

§ 1 

Gesetz li c 1:12~ G run§.). n g~rL2~1?~~11E.§12lnne s 
Nach der 6. Verordnung zur Durchführung des BBauG. vom 14 .• 6 a 1961 
( GVOBlo S lOB) gilt der durch Erlaß des Ministers für Arbeit~ 
Soziales undVertriebene des Landes Schleswig-Holstei'n vom 9o ·120 
1952 genehmigte AufbaU})lan geJ8äß §. 173 des BBauGo vom 23 0 6 o 1960 
als Flächennutzungsplan weiter. Der vorliegende Bebauungsplan ist. 
aus dem Flächenriutzungsplan entwickelt und gomäß §§ 8 uncl 9 des 
BBauGa aufgestellt worden. · 

§ 2 

T~.c)1.D~Q-rundlap;.§JL.9,es_ Bebauun,g.§nla~ 

Als Kartengrundlage. für den gegenv;ärtigen- rechtlichen und topogra
phischen Nach\':eis d.er Grundstücke dienten Abzeichnungen der 
Katasterkartea · 

§ 3. 

. . . 

Die Eigentümer der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen
den Grllndstücke wurden nach dem Liegenschaftskataster und dem 
Grundbuch festgestelltri Sie sind namentlich in dem Eigenttimervgr
zeichnis aufgeführt? das auch die Lage_;~ Kataster- und Grundbuch
bezeichnungen~ Flächengrößen sowie die nach dem.BBauGo in Aus
sicht genommenen bodenordnenden unq. sonstigen Maßnahmen enthälto 
Die Eigentumsgrenzen sind im Lageplan in starker, die Flurstücks
grenzen in schwacher schwarzer Strichführung dargeste.ll t o Wegfal
lende Grenzen sind schwarz gekreuzto 
Die in starker roter Strichführung dargestellten Straßenflucht
linien sind verbindlich; dagegen können für die in schvlacher roter 
Strichführung dargestellten neuen Grundstücksgreüzen geringfügige 
Verschiebungen zugelassen werdeno. 

§ 4 

Der_ Q21 tUl}S§.l? er.§ i C h_§§.§_.ß.~_E.ß..Y.}.ln_gs Ulan eS 

Die Grenzen des Geltungsbereiches sind im Lageplan d~rch einen 
violetten Farbstreifen kenntlich gemachta 

§ 5 
.. . 

!!'.:LJJ.Di_Ma.[Lßex.~ R.gyli~_lhU~ 
Art und Maß der baulichen Nutzung. der Grundstücke ..smviB die Grund..-

.X rißflächenzahl tmd d:i:c. Geschoßfläche:nzahl· ergeben sich aus dem 
Lageplan zum ]ebauungsplano.Das Maß der baulichen Nutzung ist 
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du:cch die Darctellung dGr Gebäude und die Angabe der Geschoßzahl 
(Erdgeschoß mi~gezählt) festgelegt~ Die Art der Nutzung ist durch 
Flächenfärbung bzwo Farbstreifen ausgewieseno . 

E_i P:~ e lb e i ~ .§.!L d ~.!- J3.2R9 u ~1}ß. 
la Gebii:ude 
c....-e----·.__.......;.._ 

§ 6 

Für.die.Gebäucle sind die im Lageplan zum Bebauungsplan clarge
$tellten Abs-tände von den Straßen und den Nachbargrenzen mit 
einem kleiner'en :Bau\'lich vel'bindlicho· Hinsichtlich del' ausge
wiesenen Gebäudegrundflächen können geringe Über- und. Un·ter- . 
schreitungen zugelassen werden6 · 
Die ~estlegung der Höhenlage und weiterer Einzelheit~n der 
Bebauung erfolgt im Ilaugenehmigune;sverfah:reno 

~s.- 9-§I~~l~.§1 e 11J21.Q~ t z e 
Die GrundstUckseigentümer bz0. ErbbauberechtiGten sind geno 
P..eichsga:r.'agertordnung verpfl:i,chtot, bei der Bebauung ihres 
GrundstUcks für die vorhandenen ~nd zu erwarteriden Kraftfahr
zeuge der künftigen Bewohner des Hauses, der Angestellten des 
Betri~bes uswo Stell9lätze und Garagen in geeigneter Größe 
auf dem Baugrundstück oder in dessen Nähe zu schaffeno 
Kellergaragen sind nicht vorgesehen. Sie können nur im Ausnah
mefall zugelassen werden, wenn es gelä~demlißig vertretbar und 
der 1?aui'lucht'li:nienabstand gr6ßer als 11, oo m ist 9 

'2 JF''"] ·] ""' ß . 
. ;:Z:2--- ~~~~._;ß~l.§.~__§. 

J)ss Aufstellen- von MUllgefäßen in. I:=:ellerräurnen ist nicht er-. 
wünscht. Sowei~ mit dem A8t für St&dtreiriigung und Fuhrpark 
nicht besondere Vereinbarungen getroffen ~erden, söll die 
Entfernung der AufstellplEtze .vom :Fahrwee höchsteno 15,oo Ifl 
betrac;eno· Die Aufstellplätze sind gegen Einsicht abzudeckeno 
Staub- und Geruchsbelästiguneen sind durch geeignete l'-ifaßnah
men zu verhinderho Der Zugang von ~er Straße bz~a der Fahrweg 
zum Standplatz ~uß befestigt und stufenfrei sein. Das Planum 
der Aufstellplätze darf nicht mehr als 0 9 ~-0 m untei" Oder über 
Gelände liegen~ . · 

Die Verwendung von Mülltonnenschränken Wird enmfohleno Die 
Sch:t'anktür ir-:lt so einzurichten, daß der Boden der J·llüllgefäße 
0,05 m über der Bedienungsfläche liegto 

. . : .. . . 

4o Vorgärtenv EinfriediPun~en 
_.". _______ ,t,::;_~-.. -----~·-··------ .... ·- ·--"-'-·--•..J-. 

Die VorgilTton sind als Ziergärten anzulegena Die E±nfriedfgun
gen der Vorgärten an den Verkehrsflächen und privat~n Wohnwa
gen dürfen eine Höhe von 0,80 m nicht übersch:rei teno 
Die Art der Sockelmauern und der Zäune wird im Einvernehmen 
nü t der J3auve:::waltung im Baugenehmigungsverfahren ·festgelegt" 

rs a Neben,Pebäude 
"_..,:__,. ..... ,.._. _ _.....,...,.",....._ ... """'')_.,....."...,..~_.,.-,.,,;.,.,... 

Behelfßmäßige Anlagen aller Art sind nicht 'zulässigo 
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5.~.t\Y!~~g$n..fü:t,'_ §ie_§§..§.t§Jtun1L1~DQ_Ji12-.:t;~Y.lf.ß_Q~!-.Df'iygten 
Frelilachen ·· ---·----·-
Die Einrichtung und Unterhaltung der privaten Freiflächen 
ist Sache der GrundstUckseigcntücer bzw. Erbbauberechtigten. 
Im Bereich der Gruppen- und Reihenhäuser haben sie die Anla
ge der Freiflächen untereinander absustimmen. Der Bauverwal
tung ist zu gegebener Zeit ein Gesamtplan über die Gestal....; 
tung der Freiflächen zur Genehmigung vorzulegeno Dieser Plan 
soll. enthalteng 

a) Abgrenzungen der Straßen, Wege, Zufahrten und Stellplätze. 
b) Ausweisung der Grünflächen mit Baum- und Gehölzpflanzun

gen, Wegen, Sitzplätzen, Kleinkinderspielanlagen u.a. 

c) Ausstattung der Vorgärtena 

§ 7 

iilaßnah§.Q!L zu.r_ Or_:grnn.hSLQ§S Grund_ unq_po~1~!l_§l" 
Die Bereitstellung des für die geplanten Erschließungs- und 
Baumaßnahmen soviie für eine Rutzung zu öffentlichen Zwecken 
o.us gewies.enen, in J?ri vathand befindlichen Geländes soll mög
lichst durch freihändigen Erwerb herbe~geführt werden. Andern~ 
falls v;ircl eine Grundstücksumlegung nach Maßgabe der §§ 45 ff 
des Bundesbaugesetzes vorgesehen. Hilfs~eise kann die Enteig
nung gemo clei' §§ 85 ff des Bundesbaugesetzes durchgeführt 
werde:t1o \Velche r.,r:aßnahmen im einzelnen angeordnet werden kön
nen, ergibt sich aus dem Eigentümerverzeichnis. Die·Liegen
schaftsverwaltung der Hansestadt Lübeck ist ermächtigt 7 die 
Bodenordnungsmaßnahmen einzuleiten bzwa anztiordnen. 

2 0. NOV. 1962 
Li'lheol:. tl. 6 · "'2 .• 4 q~'2 

Der Senat der Hansestadt Ltibeck 
Bauverwaltung 

Im Auftrage Im Auftrage 

~fl&:viJ1!P!?A 
Leitender Oberbaurat 



;§~.~Eii:~~.~~~.J~~~~-fi. 
zum BebauQngsplan 194 

- Heidenkoppel ,._ 

Besondere Vorschriften des Bebauungsplanes ,, 

§ l 

Q~!!~:t~;\;!2h~_Q::;:~~~1§:~~P;-~~~--E~~§~~~~E1~~~!-
Die dem Bebauungsplan zugrunde liegende städtebauliche Absicht 
führt zu einer Anderung des :B'lächennutzungsplanes insofernpals 
der bisher als Gewerbegebiet ausgewiesene räumliche Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes nunmehr als Allgemeines Wohngebiet cm.sgewiesen 
wird. · 

§ 2 

~~~~~ll1~~i1~2~§-~~~~~~g§E1e~~§~ 
·Bestandteile dieses Bebauungsplanes sind: 

Anlage 1 Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft 
2 Verfahrensübersicht 
3 - Begründung Teil I ·~ Allgemeine ' 1orschriften 
4 - Begründung Teil II ~ Besondere Vorschriften 
5 Begründung Teil III- Überschlägig e:t:'mi ttel te Kosten 
6 - Lageplan 
7 Eigentilinerverzeichnis 
8 Übersichtsplan 
9 Nachweis über die Beteiligung der Träger öffent~ 

licher Belange .. 

§ 3 

1!~~2.~-E§:~!~~!J;_Q~1!.~J~!!~~E~!28~ -~~-l2~2§;:2;~!h~~J2le~~~.!. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Vo:c
stadt St. Gertrud westlich des Bahn.1törpers der zum Burgtorhafen 
führenden Industriebahn zwischem dem Heiweg und der Schlutuper 
Straße (WeSDDer Brücke)() 

§ 4 

Ausweisung der Verkehrsflächen, öffentlichen Grünflächen und Bau-
ß!~~!:!:Eg2~~-f~E-~~~-~~~~~!!-~S~E!.?..~,-~-·---~-· ... --·--------~--·-~'"'"·---------
Der :räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird durch den 
Heiweg, die Schlutuper Straße und die geplanten Straßen Nr~ 330 
bis 337 erschlossen. Für den Gemeingebrauch sind an der Schlutuper 
Straße eine öffentliche Grünfläche P an der geplanten Straß.e Nrl> 330 
ein Tummelplatz und in Verlängerung der geplanten Straße Nr~ 332 ein 
Verbindungsweg zu der sich im Westen anschließenden öffentlichen 
Grünfläche ausgewiesen~ Dem Gemeinbedarf dienen die am Heiweg für 
ein Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde nst~Philippust~ 
und an der geplanten Straße Nr.,. 331 für eine Kind·ertagesstätte aus
gewiesenen Baugrundstücke., Westlich der Industriebahnstrecke wird 
wine Vorbehaltsfläche für eine spätere Erweiterung des Bahnkörpers 
ausgewiesen .. 



Entwässerungs- Und.· Versor,C'',mgs1eitun.P'en 
___________ .,"",.. ........ _......,C>oO'# • .,,_, ___ .....,...,. ... ~~w•-•~••··""""""'"" .. ~~··....,...•..,c.:.-..,,.. .. , .. '"'·-'~•>."·"l-~ 

Entwässerungsleitungen und Versorungelei tur1gen für Gas 9 Wasse:2 
und Elektrizität sind in den Straßen des räumlichen Geltungsbereiclw 
des Bebauungsplanes vo:rges:2bro;U 0 

§ 6 

hE~-M~-M~~-2:~:S-E.§~1!2fL~~-N~~~~~~. 
Der .räumliche' Geltungsbereich des·. Be·bauungsp1anes lst VJ.A ... ·Gebiet 
- Allgemeines Wohngebiet - gemäß § 4 de::.' Baw."lutzungsverordnung· 
vom 26.6c1962o ' i 

Die Art der baulichen Hutzung der Grundstücke ergibt sich aus;der 
Zeichenerklärung ä.es Lageplanes - Anlage 6· """" Di·e :ffu' "ei1Tt3;""'8pätere 
Verbreiterung des Bahnkörpers der Industriebahn ausgevvies€me ·Vor·= 
behal tsfläche ist bis zu &~eser Inanspruchnahme .gärtnerisch. als zu.,." 
sät zliche Pachtfläche der angrerizend.en Grundstücke V'crgc;r:;ek::crL ~ 

. -M-a~~e-~al;!.-±-i:e-.19.-eH-~.{IJ.t:t~§"-':~e.~~~-ne.i3-t·4~:ek-e-~-e.-J?-g411.:17~&i-e~u-s--a"B"±"'·-4rt1:-
. .fs-ar€5-€f1J:..a~J3:±age 6 --e-~~Pt.H'J:<:14±€:e~±--t-?~-&e·:t~--GB<'· 
· k-Q.p,•• 'I-. ~k'1 .. 0 ~g -!C _pn ·~, Tir," ' '" ··-~·· 

~-,l::.t~~-&e-r.t--e~.z~r..~:.--g.e-ma~--:s'-:r-~~"".,....-~e~~~~""~~e.:frtiH§;·!· .tt ur 
die Baugrundstücke für den Gemeinbedarf wird das IVlaß der baulichen 
Nutzung im Baugenehmigungsverfahren festgelegt.,· 

§ 7 

Einzelheiten der Bebauung .... _ ........ _________ ...,._..., .. .~-o~ .... ""---.. ~-- ....... '-~ .. -· .. ·-

1. Gebäude __ ....,._. _____ _ 
Die Fassaden.:.. und Daohgesta1tung ist nach·städtebaulicben Gesichts
punkten ( z. Be. gruppenweise einbei tlich) im Baugenehnligungsverfah;een 
festzulegen" 
Hierfür gelten :folgende Richtlinien~ 

a) Die im Lageplan - Anlage 6 - angegebenen Dachneigungen u...'Yl.d. Dach~· 
formen sind verbindlich.., 

b) Als Dacheindeckung sind baugruppenweise Dachpfarmen einbei tliche· 
Färbung zu vervvendene · 

c) Die Garagen. sind mit Flac.hdächern einheitlicher lfeigung und' Dach
eindecku.."'lg zu versehen,) Sie ltönnen auch so· gE3sta1tet werden 3 daß 
sie mit dem Wohnhaus eine bauliebe Einheit bilden" 

; 

d) Die .l:!1estlegung der Bebauung. auf den Baugrundstücken für den Ge,.·· 
mein1:Jedarf erfo~gt , im Bauge:nehmi.gungsverf'ahreno 

Ausnahmen von den angegebenen Dachfc;;rrnen?. Dachneigungen und Dach ein< .. 
deckungen sind nur in besonderen Fällen J.m Einvernehmen mit der Bau· ... 
verwaltung zulässig~. 

2. Garagen ________ ,. .. ___ 

·Garagen können au:f der Nachbargrenze errichtet weJ:.•den~ · 

3 .. Vcrcrärten Ein:friedigungen ""'""".,.._ .. ____ t;a ___ ",.. ... r:.,~Jt.~"-"'~·"!-\t><~·-l'S'·· ...... ~ "'"'~-- ... :<<>-:·:~'s<, .• ,~,..-..:,.· 

An den rückvvärtigen und· seitli cl1en Eigentumsgrenzen kann die Bauge""" 
nehm;i.gungsbehörde Einfriedigungen i:n F ·rm von Maschendrahtzäunen 
bis zu einer Höhe von 1 g,20 m zulassen, wenn d.ieses städtebaulich 

t tb · t ~ " -'·-P-f>r··· · ·,, · "':'·~.,.-',.~h-,.,~-'-'•:.;r, 11t"'n s·'J 1 er" d.!e Vo"''•ti ver re ar J.S.'" .l:!.n a.en o 1. .... -.uc·~_,_~~~··~·"' . .. .. . . . . • ,..., ... L -··- ·~--·'- ·'.- .L ... 

gärten durch seitliche Einzäunungon m~·.:,g1ichst nicht u:nte:i::-brocben 
werden~ Zwi.scben den Einzelhäusern der Etnfam:Llieru:.':o:ihenhäuser wer''"' 
den jedoch nur Ei:nfTied.igungen m1s 11rcJ:lt bis zu 0 s· 60 m Höbe zuge"" 
lassena - 3 



Bodenordnende m1.d stJc,stige Maßnahmen _. ____________ ..., ___ ..... .,.., "')~·~t-.o:: ••• ,.,, . ..,, __ ....,~_.._.,_,. __ ...,... 

Das Gelände befindet sieb ausschließlieb im Eigentum der HanSE<· 
stadt Lubeck. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen werden daher 
nicht erforderlich. 

2 0. ~0\f. 1962 
Lübeck, den 5. Be~emßer 1962 
He./Re. 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Bauverwaltung 

Im Auftrage Im Auftrage 

. ,1' ,. 
Uf/1'.'/II/'1.8 ··'t 

Leitender Senatsbaud 

Gestrichen auf Grund des Erlasses 
IX 34f-313/04--23 vom 30.4-.1963 u:_VJ.d 
geniäß Protokoll zur Besprechung im 
Ministerium :für Arbeit, Soziales· 
und Vertriebene in Kiel am 13.5o1963-

Lübeck, den 15.5.1963 

Planungsamt 



Anlage 5 
Teil III ....... _.., .. .,.. __ 

Aufstelllung der überschläglich ermi ttel t.en Kosten für das. Gebiet 
S!~~-~~!2~!!~!l~~l2!~~~J21·-=-!!~!~~~~21212~1-=--------------.-----------

gemäß § 9 (6) des Bundesbaugesetzes, die der Gemeinde für die vor
gesehenen städtebaulichen Maßnahmen voraussichtlieb entstehen: 

Kosten des Grunderwerbs.: 
für Straßen aus Hansestadt Lübeck 
für öffentliches Grün aus Hanse

·stadt Lübeck 

ca. 

ca. 

134 .. 400,-- DM 

38.400,..;- DM 
für T~elplatz aus Hansestadt Lübeclt ~ 18.,300,-- D,M 

Kosten der Anlage: 
Straß·enbau 
für öffentliches Grün 
für Tummelplatz 

ca. 
ca. 
ca. 

ca. 191.100,-- DM 

841.700,-- DM 
28.160.,-- DM 
9. 760,--_j).M. 

ca. 879.-620,-- DM 

g~~=l~Q1~~1&~~~;=~~ 

Gemäß § 129 (1) des Bundesbaugewetzes sind: 

10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes von der. 
Hansestadt Ltibeck zu tragen 

ca. 107.072,-- DM 

90 v.H. des Erschließungsaufwandes durch den Erschließungsbei
trag von den Anliegern zu erbringen 

ca. 963.648,-- DM 

Die Kosten für die Erschließungsanlagen zur Ableitung von Ab
wasser sowie zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser 
sind von den Anliegern voll zu erstatten. 

Kosten für die Entvvässerungsanlage 
· Gas, Wasser und El.ektrizi tät 

2 o. l'mv. 1952 
Lübeck, .den 5. Dosamber 1962., 

cail 

\ 

325.000,-- DM 
253.000,-- DM 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Bauverwaltung 

Im Auftrage 

# 

{v , ,.t~~ \":\ {"·(,vl/ 1 

Leitender Senatsbaudir 
lrfuu,titl/ 

Oberbaurat 






